
Verordnung
über die Parkgebühren in der Stadt Sulzbach-Rosenberg 

(Parkgebührenverordnung)

Beschlossen in der Stadtratssitzung am 05.11.1991

Veröffentlicht durch Niederlegung im Haupt- und Personalamt der 
Stadtverwaltung (Bühlgasse 5, Verw.-Geb. I, Zimmer 16) 
vom 02.12.1991 bis einschl. 16.12.1991
Hinweis auf die Niederlegung an den Gemeindetafein in der Zeit 
vom 02.12.1991 bis einschl. 16.12.1991

Aufgrund von § 6a, Abs. 6, Sätze 8 und 10 des Straßenverkehrs­
gesetzes (BGBl III 9231-1) in Verbindung mit § 1 der Verordnung 
über Parkgebühren (BayRS 9210-7-1) und Art.l, Nr. 2 des Gesetzes 
zum Vollzug der Straßenverkehrsordnung (BayRS 9212-1-1), zuletzt 
geändert am 3. Juli 1991 mit Wirkung zum 01.10.1991 (GVBl.Nr.14/ 
91 s.185 erläßt die Stadt Sulzbach-Rosenberg folgende

Verordnung :

§ 1

Höhe der Parkgebühren

Die Parkgebühren an Parkuhren oder anderen Vorrichtungen oder 
Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit betragen im 
räumlichen Geltungsbereich dieser Verordnung maximal 1,00 DM je 
angefangene halbe Stunde, soweit dies an den genannten Einrich­
tungen kenntlich gemacht ist.

§ 2

Räumlicher Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das gesamte Stadtgebiet.

§ 3

Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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